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flüssige neue Bestellung aufgegeben haben. Wenn alfo die

belangte Behörde in diefem Vorgehen eine durch § 59, Absatz 2 G. O. verbotene Handlung erblickt, weil die zitierte

Gesetzesbestimmung das Auffuchen von Bestellungen auf

Lebensmittel unbedingt verboten und darum kein Unterschied zwischen einer Neubestellung einerseits, einer Wiederund Weite^bestellung anderseits zu machen ist, so konnte in

dieser Auffassung der Behörde eine Rechtsverletzung nicht

erblickt werden.



Heimatszustä"ndigke"lt bei Fehlen eines gültigen Heimatscheines einer solchen Amtsbestätigung bedienen können,

die von der Magistrats-Direktion (Gehaltsrechnungs^

stelle, Rathaus, 2. Stock, Zimmer Nr. 32) gebührenfrei

ausgestellt wird.



Monatsbericht über öen Kremöenvertehr

Begünstigte Berechnung öer Mehrwasserabgabe unö Kanalabgabe für Mehrwasser

bei ssrostläufen

Auf Grund eines Befchlusses des Gemeindetages vom

10. Dezember 1935 werden für jene Anwesen, die nach dem

Gutachten des Stadtbauamtes genötigt sind, sogenannte

Frostausläufe zu verwenden, die Mehrwasserabgabe und die

Kanalabgabe für Mehrwasser vom 1. Jänner 1936 angefangen nicht mehr halbjährlich, sondern ganzjährlich vorgeschrieben. Die halbjährliche Abrechnung hatte für Anwesen,

in denen Frostausläufe verwendet werden mußten, gewisse

Härten zur Folge. Der erwähnte Beschluß beseitigt diese

Härten, da nunmehr ein Mehrverbrauch während der Wintermonate allenfalls in den Sommermonaten durch Wasserersparnisse ausgeglichen werden kann.

Die Eigentümer von Anwesen, in denen Frostausläufe

Verwendung finden, werden eingeladen, die Frostausläufe

bis spätestens 31. Jänner 1936 im Stadtbauamte, Rathaus

3. Stock, Zimmer Nr. 75, zu melden und die dort aufliegenden Formulare auszufüllen. Auf Grund dieser Anmeldungen wird das Stadtbauamt die Notwendigkeit der Verwendung von Frostausläufen überprüfen. Anmeldungen, die

nach dem 31. Jänner 1936 vorgebracht werden, finden keine

Berücksichtigung.



ltinwohnergesetz/ Amtsbestatigung für öas

Heimatrecht öer öffentl. Angestellten

Anläßlich der Verzeichnung der Bevölkerung nach

dem Einwohnergesetz VGBl. Nr. 406/1935 ist als Nachweis für die Staatsangehörigkeit und für das Heimatrecht ein Beleg beizubringen.

Für öffentlich-rechtliche Bedienstete, die nicht im Be

sitze eines gültigen Heimatscheines sind, genügt im

Sinne des Erlasses des Bundeskanzleramtes (Inneres)

vom 13. November 1935, Zl. 189.019/6, zum Nachweis

der Anerkennung ihres Amtsheimatrechtes eine von der

zuständigen Dienstbehörde ausgestellte Amtsbestatigung

über ihre dauernde (pragmatische) Anstellung.

Die dauernd (pragmatisch) angestellten städtischen

Beamten und Lehrkräfte in Innsbruck werden daher

aufmerksam gemacht, daß sie sich als Nachweis ihrer



Dezember 1935

1935



1934



Wien

1176

Sonstiges Oesterreich

1796

Deutsches Reich, Danzig

242

Schweiz, Liechtenstein

178

Italien

388

Südflawenftaat

17

Ungarn

60

Rumänien

11

Tschechoslowakei

82

Polen. Baltische Staaten

24

Schweden, Norwegen, Dänemark

20

Belgien, Luxemburg und Niederlande . . . .

303

Großbritannien, I r l a n d

210

Frankreich, Monaco

344

Spanien, Portugal, Andorra

9

Griechenland, Albanien, Bulgarien, Türkei . .

9

Rußland mit Russisch-Asien

1

Uebriges Asien

7

Afrika, Australien

11

Vereinigte Staaten von Nordamerika, Kanada .

51

Uebriges Amerika

—



Ständiger Wohnort



1069

2239

262

183

497

5

91

19

80

19

24

282

175

196

2

8

6

5

2

49

2



Zusammen . 4939*



5215



*Hievon: 1. Geschäftsreisende 722; 2. Jugendliche in Herbergen,

Heimen und dergleichen 7.



Der Mchöruck von Aussätze«/ Verichten oöer nur von

Teilen öerselben sowie öie Meöergabe von Daten unö

Statistiken sinö nur mit genauer Quellenangabe gestattet.



Mitteilungen öes Hlaötphysitates

Stand der Infektionskrankheiten im Dezember 1935:

Scharlach: 9 Erkrankungsfälle, kein Todesfall.

Diphtherie: 35 Erkrankungsfälle, kein Todesfall.

Typhus: 1 Erkrankungsfall, kein Todesfall.

Zahl der Geborenen im Dezember 1935:

Gesamtzahl: 37, davon keine Totgeburt, 25 männlich, keine Totgeburt, 12 weiblich, keine Totgeburt.

Todesfälle im Dezember 1935:

Gesamtzahl

93

Davon auswärts 25

68 (42 männlich, 26 weiblich).








